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A. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Satzung der Stadt Norden über die Veränderungssperre im Ortsteil Lintel 

 
Der Rat der Stadt Norden hat am 19.06.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 208 „Lintel“ 
beschlossen. Ziel der Planung ist die Sicherung der historisch gewachsenen Struktur und der vorwie-
genden Wohnnutzung sowie die Ermöglichung maßvoller Entwicklungen. Zur Sicherung der Planung 
hat der Rat am 04.12.2018 für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 208 „Lintel“ eine Ver-
änderungssperre als Satzung beschlossen. Dies wird hiermit bekannt gemacht. 
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Der Geltungsbereich der Veränderungssperre ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Veränderungssperre wird während der Öffnungszeiten - Montag bis Freitag von 8:30 Uhr - 12:30 
Uhr sowie Donnerstag von 14:30 Uhr - 16:00 Uhr im Fachdienst 3.1 - Stadtplanung und Bauaufsicht 
der Stadt Norden, Am Markt 43, 26506 Norden, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den 
Inhalt der Satzung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt Nr.51 für den Landkreis Aurich und für die Stadt 
Emden vom 14.12.2018 tritt die Veränderungssperre in Kraft.  
 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 des BauGB über die Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche bei mehr als vierjähriger Dauer der Veränderungssperre und die Herbeifüh-
rung der Fälligkeit des Anspruchs durch den Betroffenen wird hingewiesen. 
 
Norden, 06.12.2018 
 
Stadt Norden 
 
Der Bürgermeister 
Schmelzle 
 

 
Satzung zur 1. Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung 

der Gemeinde Berumbur vom 29.10.2014 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 3 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der zur Zeit 
geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Berumbur in seiner Sitzung am 04.12.2018 folgende 
Satzung beschlossen: 
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Artikel 1 
 
In § 4 Abs. 1 werden Buchstaben a), b) und c) gestrichen. Die Buchstaben d)-k) werden Buchstaben 
a)-h). 
 

Artikel 2 
 
Der § 8 erhält folgende Neufassung: 
 

Steuererklärung, Mitteilungspflichten 
 
(1) Die in § 2 (1) und (4) genannten Personen sind verpflichtet, innerhalb eines Monats nach der 

Anzeige eine Steuererklärung nach amtlich vorgegebenem Formular abzugeben. 
 
(2) Die in § 2 (1) und (4) genannten Personen sind verpflichtet, der Gemeinde alle für die Steuerer-

hebung erforderlichen Tatbestände (Jahresrohmiete, Einheitswert, Wohnfläche, Art der Nutzung 
etc.) schriftlich mitzuteilen. Das gleiche gilt, wenn sich die für die Steuererhebung relevanten 
Tatbestände ändern. Die Mitteilung ist eigenhändig zu unterschreiben und die gemachten An-
gaben sind zu belegen.  

 
(3) Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg 

verspricht, sind auch andere Personen und Firmen, insbesondere Vermieter oder Verpächter 
von Zweitwohnungen und Vermietungsagenturen verpflichtet, der Gemeinde auf Nachfrage die 
für die Steuerfestsetzung relevanten Daten mitzuteilen (§ 11 Kommunalabgabengesetz (NKAG) i. 
V. m. § 93 Abgabenordnung (AO)). 

 
Artikel 3 

 
Der § 9 erhält folgende Neufassung: 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine leichtfertige Abgabenverkürzung (§ 18 Abs. 1 Niedersächsi-

sches Kommunalabgabengesetz (NKAG)) oder Abgabengefährdung (§ 18 Abs. 2 NKAG) vor-
nimmt. 

 
(2) Zuwiderhandlungen gegen die Pflichten nach § 7 oder 8 dieser Satzung sind Ordnungswidrigkei-

ten im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG. 
 
(3) Nach § 18 Abs. 3 NKAG können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 Euro 

geahndet werden. 
 

Artikel 4 
 
Der § 10 erhält folgende Neufassung: 
 

Datenverarbeitung 
 
(1) Die Gemeinde kann zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Zweitwoh-

nungssteuer im Rahmen dieser Satzung personenbezogene und grundstücksbezogene Daten 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. i. V. m. § 10 Abs. 1 und 2 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) er-
heben bei: 
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a) Städten und Gemeinden (Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt, Bauamt, Finanzverwaltung) 
b) Kurverwaltungen 
c) Sozialversicherungsträgern 
d) Finanzämtern 
e) Grundbuchämtern 
f) Katasterämtern 
g) anderen Behörden 
h) Vorbesitzern, Vermietern, Verpächtern, Eigentümern 
i) Versorgungsunternehmen. 

 
(2) Weitere, bei den in Absatz 1 genannten Datenquellen vorhandene personen- und grundstückbe-

zogene Daten dürfen erhoben werden, soweit sie für die Veranlagung zu der Steuer nach dieser 
Satzung erforderlich sind. Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke 
der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. 

 
Artikel 5 

 
Der vorherige § 10 (Inkrafttreten) wird zu § 11. 
 

Artikel 6 
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft. 
 
Berumbur, den 04.12.2018 
 
Gemeinde Berumbur 
 
Der Gemeindedirektor 
Trännapp 
 

 
Hundesteuersatzung der Gemeinde Dornum 

 
Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl.. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBl.. S. 113) und der §§ 2 und 3 des Nds. Kommunalabgabengeset-
zes (NKAG) in der Fassumg vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. Nr. 7/2017; S. 121) hat der Rat der Ge-
meinde Dornum in seiner Sitzung vom 06.12.2018 folgende Hundesteuersatzung beschlossen:  
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden im Gemeindegebiet. 
Wird das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen, so ist davon auszugehen, dass er älter als drei Mo-
nate ist. 
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§ 2 
Steuerpflicht 

 
(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in seinem Haushalt oder Betrieb für 

Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat. Als Halter/-in des Hundes gilt auch, 
wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen 
hält, wenn er/sie nicht nachweisen kann, dass der Hund in der Bundesrepublik Deutschland be-
reits besteuert oder von der Steuer befreit gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall 
ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das Anlernen den Zeitraum 
von zwei Monaten überschreitet. 

 
(2) Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. Hal-

ten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamt-
schuldner.  

 
§ 3 

Steuermaßstab und Steuersätze 
 
(1) Die Steuer beträgt je nach Anzahl der gehaltenen Hunde jährlich: 
 
 a) für den ersten Hund  48,00 Euro 
 b) für den zweiten Hund  84,00 Euro 
 c) für jeden weiteren Hund 120,00 Euro 
 d) für jeden gefährlichen Hund 600,00 Euro 
 
(2) Gefährliche Hunde im Sinne von § 3 Abs. 1 Buchstabe d) sind solche Hunde, bei denen nach ihrer 

besonderen Veranlagung, Erziehung und/oder Charaktereigenschaft die erhöhte Gefahr einer 
Verletzung von Personen besteht oder von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit aus-
gehen kann. Gefährliche Hunde in diesem Sinne sind insbesondere auch diejenigen Hunde, die 
bereits in der Öffentlichkeit durch eine gesteigerte Aggressivität aufgefallen sind, insbesondere 
Menschen oder Tiere gebissen oder sonst eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampf-
bereitschaft, Angriffslust oder Schärfe gezeigt haben,  soweit die zuständige Behörde die Gefähr-
lichkeit nach § 3 Abs. 3 Niedersächsisches Hundegesetz festgestellt hat.  

 
Gefährliche Hunde im Sinne dieser Vorschrift sind jedenfalls Hunde der Rassen American Staffordshi-
re-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier, Pitbull-Terrier sowie deren Kreuzungen untereinander 
oder mit anderen Hunden.  
 
(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 u. 5), werden bei der Berechnung der Anzahl 

der gehaltenen Hunde nicht berücksichtigt.  
 

§ 4 
Steuerfreiheit 

 
Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeindegebiet aufhalten, ist das Halten der-
jenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Ge-
meinde/Stadt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern oder dort steuerfrei halten. 
 

§ 5 
Steuerbefreiung 

 
Steuerbefreiung kann auf Antrag für das Halten von Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe Blinder, 
Tauber, außergewöhnlich gehbehinderter oder hilfloser Personen unentbehrlich sind, gewährt wer-
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den. Die Behinderung ist durch einen Schwerbehindertenausweis nachzuweisen:  Merkzeichen „Bl“ 
für Blinde, „Gl“ für Taube sowie „B“, „aG“ für außergewöhnlich Gehbehinderte oder „H“ für Hilflose.  

 
Die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht wer-
den. 
 

§ 6 
Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung 

 
Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 
 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszeck hinlänglich geeignet sind, 
2. die Halterin/der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen eines Vergehens 

gegen tierschutzrechtrechtliche Bestimmungen belangt wurde,  
3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunfts-

räume vorhanden sind.  
 

Die Steuerbefreiung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem der 
Antrag der Gemeinde Dornum schriftlich zugegangen ist und die Voraussetzungen für die Steuerbe-
freiung vorliegen. 
 

§ 7 
Beginn und Ende Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die Aufnahme nach § 2 Abs. 1 folgenden 

Kalendermonats, frühestens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in dem der 
Hund drei Monate alt wird. Bei Zuzug einer Hundehalterin/eines Hundehalters in die Gemeinde 
Dornum beginnt die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des auf den Zuzug folgenden Kalender-
monats. Beginnt das Halten eines Hundes oder mehrerer Hunde bereits am ersten Tag eines Ka-
lendermonats, so beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag. 

 
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abgeschafft wird, ab-

handen kommt, stirbt oder die Hundehalterin/der Hundehalter wegzieht, frühestens jedoch 
2 Wochen vor seiner Abmeldung bei der Gemeinde Dornum.  

 
§ 8 

Fälligkeit der Steuer 
 
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben; Erhebungszeitraum (Steuerjahr) ist 

das Kalenderjahr, an dessen Beginn die Steuerschuld entsteht. Beginnt die Steuerpflicht (§ 7 
Abs. 1) im Laufe des Kalenderjahres, ist Erhebungszeitraum der jeweilige Restteil des Jahres, für 
den die Steuerschuld mit dem Beginn der Steuerpflicht entsteht. Endet die Steuerpflicht (§ 7 
Abs. 2) im Laufe des Erhebungszeitraumes, wird die Jahressteuer anteilig erhoben. 

 
(2) Die Steuer wird als Jahressteuer zum 01.07. jeden Jahres fällig. Bei erstmaliger Heranziehung ist 

ein nach Abs. 1 Satz 2 festgesetzter Teilbetrag  innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe 
des Heranziehungsbescheides fällig.  

 
§ 9 

Anzeige- und Auskunftspflichten 
 
(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat dies innerhalb von zwei Wochen 

bei der Gemeinde Dornum schriftlich anzuzeigen. Hierbei ist die Rasse des Hundes anzugeben. 
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Neugeborene Hunde gelten  mit dem Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als ange-
schafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 2 Abs.1 Satz 2 nach Ablauf  des zweiten Monats. 

 
Bei der Anschaffung eines Hundes sind bei der Anmeldung der Name und die Anschrift des vor-
herigen Hundehalters, Alter (Geburtsdatum) und Anschaffungsdatum des Hundes anzugeben. 
Bei der Anmeldung ist immer die Rasse des Hundes anzugeben. Sofern Zweifel an der Rasse des 
Hundes bestehen, ist auf Anforderung von dem Hundehalter eine  tierärztliche Bescheinigung 
vorzulegen.  
Aus dieser Bescheinigung muss zumindest hervorgehen, welcher Rasse oder welchen einge-
kreuzten Rassen der Hund aufgrund seines Phänotyps zuzuordnen ist. Sollte trotz Aufforderung 
und mit Fristsetzung keine entsprechende Bescheinigung vorgelegt werden, wird angenommen, 
dass der Hund ein gefährlicher Hund im Sinne der Satzung ist und dieser entsprechend § 3 Abs. 1 
Buchstabe d) besteuert 

 
(2) Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat dies innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund 

veräußert, sonst abgeschafft wurde, abhanden gekommen oder gestorben ist, bei der Gemeinde 
Dornum anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn die Hundehalterin/der Hundehalter aus der Gemeinde 
Dornum wegzieht. Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmel-
dung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben. 

 
(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung weg, so ist dies innerhalb von zwei Wochen 

nach dem Wegfall der Voraussetzungen der Gemeinde Dornum schriftlich oder zur Niederschrift 
anzuzeigen. 

 
(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei der Abmeldung des 

Hundes wieder abgegeben werden müssen. Hunde müssen außerhalb einer Wohnung oder ei-
nes umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke tragen. 

 
(5) Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 aufgenommen hat, ist verpflichtet, der 

Gemeinde Dornum die zur Feststellung eines für die Besteuerung erheblichen Sachverhaltes er-
forderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu erteilen. Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die 
Beteiligten nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht, sind auch Grundstückseigentü-
mer, Mieter oder Pächter verpflichtet, der Gemeinde Dornum auf Nachfrage über die auf dem 
Grundstück, im Haushalt, Betrieb, Institution oder Organisation gehaltenen Hunde und deren 
Halter Auskunft zu erteilen (§ 11 Abs. 1 Nr. 3a NKAG i.V.m. § 93 AO). 

 
§ 10 

Datenverarbeitung 
 
(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen/des Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und 

Vollstreckung der Hundesteuer nach dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen Daten 
werden von der Gemeinde Dornum gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Niedersächsischen Datenschutzge-
setzes (NDSG) i.V.m. Artikel 6 Abs.1 der DSGVO sowie § 11 NKAG und den dort genannten Best-
immungen der AO erhoben und verarbeitet. Die Datenerhebung bei den für das Einwohnermel-
dewesen und Ordnungsrecht zuständigen Stellen der Gemeinde Dornum erfolgt, soweit die 
Sachverhaltsaufklärung durch die Steuerpflichtige/ den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt 
oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AO). Die Daten dürfen von der Daten verarbei-
tenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung nach dieser Satzung oder zur Durchführung 
eines anderen Abgabenverfahrens, das dieselbe Abgabenpflichtige/ denselben Abgabenpflichti-
gen betrifft, verarbeitet werden.  

 
(2) Nach § 11 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 NKAG dürfen zur Erfüllung der Aufgaben nach § 17 Abs. 1 NHundG 

die Steuerdaten übermittelt werden, die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich sind.  
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§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

- entgegen § 9 Abs. 1 den Beginn der Hundehaltung nicht binnen zwei Wochen 
schriftlich bei der Gemeinde Dornum anzeigt, 

- entgegen § 9 Abs. 1 die Rasse des Hundes nicht angibt, 
- entgegen § 9 Abs. 2 das Ende der Hundehaltung nicht bei der Gemeinde Dornum 

anzeigt, 
- entgegen § 9 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung 

nicht binnen zwei Wochen schriftlich bei der Gemeinde Dornum anzeigt, 
- entgegen § 9 Abs. 4 Satz 1 bei der Abmeldung des Hunde Hundesteuermarke 

nicht abgibt, 
- entgegen § 9 Abs. 4 Satz 2 den von ihm gehaltenen Hund außerhalb der Woh-

nung oder eines umfriedeten Grundbesitzes ohne gültige, deutlich sichtbare 
Hundesteuermarke führt oder laufen läßt, 

- entgegen § 9 Abs. 5 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht oder nicht wahrheits-
gemäß erteilt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 Euro geahndet werden. 
   
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung der Gemeinde 
Dornum vom 26.11.2015 außer Kraft. 
 
Dornum, den 06.12.2018 
 
Gemeinde Dornum 
 
Hook 
Bürgermeister 
 

 

Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Gemeinde Dornum 
(Tourismusbeitragssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 
(Nds. GVBl. S. 113) sowie der §§ 1, 2 und 9 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), hat der Rat der Gemeinde Dornum in 
seiner Sitzung am 6. Dezember 2018 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Gemeinde Dornum ist für einen Teilbereich des Ortsteils Dornumer-/Westeraccumersiel 

durch Urkunde des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom 
22.06.2010 als Nordseebad und für einen Teilbereich des Ortsteils Neßmersiel durch Urkunde 
vom 05.03.2010 als Küstenbadeort staatlich anerkannt.  
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Zur Deckung ihres Aufwandes für die Förderung des Tourismus sowie für Herstellung, Anschaf-
fung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung ihrer Ein-
richtungen, die dem Tourismus dienen, erhebt sie nach Maßgabe dieser Satzung einen Touris-
musbeitrag. 

 
(2) Die Gemeinde bedient sich zur Durchführung der Förderung des Tourismus sowie für Herstel-

lung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwal-
tung der Tourismuseinrichtungen der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum, deren einziger Ge-
sellschafter sie ist. Die Abgeltung dieser Leistungen und der Aufwand der Gemeinde Dornum 
zählen zum Aufwand gem. Absatz 1 Satz 2. 

 
(3) Der Gesamtaufwand nach Abs. 1 Satz 2 soll wie folgt gedeckt werden: 
 

a) für die Tourismusförderung 
   
  zu 90 v. H. durch Tourismusbeiträge 
  zu 10 v. H. durch nicht zweckgebundene Mittel (Gemeindeanteil) 
 

b) für die Tourismuseinrichtungen  
 
  zu   2 v. H. durch Tourismusbeiträge 
  zu 46 v. H. durch Gästebeiträge 
  zu 31 v. H. durch sonstige Entgelte und Gebühren 
 zu 21 v. H. durch nicht zweckgebundene Mittel (Gemeindeanteil) 
 
(4) Das Erhebungsgebiet ist das gesamte Gemeindegebiet.  

 
§ 2 

Beitragspflichtige 
 
(1) Beitragspflichtig sind alle selbstständig tätigen Personen und alle Unternehmen, denen durch 

den Tourismus in der Gemeinde Dornum unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche 
Vorteile geboten werden. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf solche Personen und Unter-
nehmen, die, ohne in der Gemeinde Dornum ihren Wohnsitz oder Betriebssitz zu haben, dort – 
auch vorübergehend – erwerbstätig sind. 

 
(2) Beitragspflichtig im Sinne des Abs. 1 sind die in Spalte 1 der Anlage, die Bestandteil dieser Sat-

zung ist, genannten und sonstige selbstständig tätige Personen und Unternehmen, soweit ihnen 
nach der Ausgestaltung ihrer Tätigkeit typischer Weise unmittelbar oder mittelbar besondere 
wirtschaftliche Vorteile aus dem Tourismus geboten werden. Unmittelbare Vorteile haben 
selbstständig tätige Personen und Unternehmen, soweit sie mit den Gästen selbst entgeltliche 
Rechtsgeschäfte abschließen. Mittelbare Vorteile erwachsen denjenigen selbstständig tätigen 
Personen und Unternehmen, die mit den Nutznießern unmittelbarer Vorteile im Rahmen der für 
den Tourismus erfolgenden Bedarfsdeckungen entgeltliche Geschäfte tätigen. 

 
(3) Sind mehrere Personen Betriebsinhaber, so haften sie als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Tourismusbeitrag bemisst sich nach dem besonderen wirtschaftlichen Vorteil, welcher dem 

Beitragspflichtigen durch den Aufwand der Gemeinde nach § 1 Abs. 1 und 2 geboten wird. 
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(2) Der Vorteil richtet sich nach dem steuerbaren Umsatz im Sinne des § 1 des Umsatzsteuergeset-
zes – ersatzweise Bruttoeinnahmen ohne Umsatzsteuer -. Maßgebend ist der Umsatz des lau-
fenden Jahres. 

 
§ 4 

Beitragsermittlung 
 
(1) Der Beitrag nach dem steuerbaren Umsatz errechnet sich, in dem der im Geltungsbereich dieser 

Satzung erzielte steuerbare Umsatz mit dem Mindestgewinnsatz (Abs. 3), mit dem Vorteilssatz 
(Abs. 2) und mit dem Beitragssatz (Abs. 4) multipliziert wird. Sofern ein steuerbarer Umsatz 
nicht vorliegen sollte, tritt an seine Stelle die Bruttoeinnahme ausschließlich Umsatzsteuer. 

 
(2) Der Vorteilssatz bezeichnet den auf dem Tourismus beruhenden Teil des steuerbaren Umsatzes. 

Er wird unter Berücksichtigung der Art der selbstständigen Tätigkeit durch Schätzung ermittelt. 
Für die in Spalte 1 der Anlage 1 zu dieser Satzung aufgeführten Personen und Unternehmen ist 
der Vorteilssatz in Spalte 2 der Anlage 1 bestimmt. 

 
Der Vorteilssatz ist unterteilt in Zone 1 und 2. 

 
Die einzelnen Zonen umfassen folgende Gebiete: 

 
a) Zone 1 

 
Die Ortschaften Neßmersiel und Dornumersiel/Westeraccumersiel. Von der Ortschaft Dornume-
rgrode die gesamte Flur 4 und die Flurstücke 105/80, 86, 81/2, 81/3, 81/4, 81/6, 81/7, 81/8, 
81/9, 81/10, 81/11 und 87 der Flur 5 der Gemarkung Dornumergrode. Von der Ortschaft Wes-
terbur die Flurstücke 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/34, 1/35, 1/36, 1/43, 1/50 und 1/51 
der Flur 1 der Gemarkung Westerbur.  
Die Grenzen der Zone 1 sind in den Anlagen 2 und 3 zeichnerisch dargestellt.  
 
b) Zone 2 

 
Das übrige Gemeindegebiet, soweit nicht als Zone 1 bestimmt. 

 
(3) Der Mindestgewinnsatz für die in Spalte 1 der Anlage 1 genannten Personen und Unternehmen 

ist in Spalte 3 der Anlage 1 bestimmt. 
 
(4) Der Beitragssatz beträgt 5,93 v. H. 
 

§ 5 
Erhebungszeitraum und Entstehung der Beitragspflicht und der Beitragsschuld 

 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, in dem die Erhebungsvoraussetzungen der §§ 1 und 2 

vorliegen und bei Entstehung der Beitragspflicht während des Jahres der Restteil des Jahres.  
 
(2) Die Jahresbeitragsschuld entsteht jeweils mit Ablauf des Erhebungszeitraums. Endet die Bei-

tragspflicht vor Ablauf des Erhebungszeitraums, entsteht die Beitragsschuld mit dem Ende der 
Beitragspflicht.  

 
(3) Die Beitragspflicht entsteht mit Beginn des Erhebungszeitraums. Wird die beitragspflichtige Tä-

tigkeit erst im Laufe des Erhebungszeitraums begonnen, so entsteht die Beitragspflicht mit dem 
Zeitpunkt des Tätigkeitsbeginns. 
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(4) Die Beitragspflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem sie eingestellt wird. Als Beendigung der 
beitragspflichtigen Tätigkeit ist es nicht anzusehen, wenn diese wiederkehrend saisonal ausge-
übt wird.   

 
§ 6 

Anzeige- und Auskunftspflicht 
 
(1) Die beitragspflichtige Tätigkeit ist innerhalb eines Monats nach Aufnahme anzuzeigen. Jede(r) 

Beitragspflichtige hat die zur Berechnung des Beitrages erforderlichen Angaben bis zum 31.03. 
des auf das Veranlagungsjahr folgende Jahr der Gemeinde Dornum mitzuteilen. Auf Anforde-
rung sind der Gemeinde geeignete Nachweise vorzulegen. 

 
(2) Werden keine Angaben gemacht oder besteht der Verdacht, dass die Angaben unrichtig oder 

unvollständig sind, so kann die Gemeinde Dornum an Ort und Stelle ermitteln oder die Berech-
nungsgrundlagen schätzen. 

 
§ 7 

Vorausleistungen 
 

(1) Die Gemeinde Dornum erhebt für das laufende Kalenderjahr Vorausleistungen bis zur voraus-
sichtlichen Höhe des Tourismusbeitrages. 

 
(2) Die Vorausleistungen bemessen sich grundsätzlich nach der Höhe des Beitrages, der sich für den 

letzten Erhebungszeitraum ergeben hat. Die Vorausleistung kann dem Beitrag angepasst bzw. 
nach dem Beitrag bemessen werden, der sich für den laufenden Erhebungszeitraum voraussicht-
lich ergeben wird. 

 
(3) Die Vorausleistung entsteht mit ihrer Anforderung, frühestens jedoch zum 01.09. des laufenden 

Erhebungszeitraumes. 
 

§ 8 
Vorausleistungs- und Beitragsbescheid, Fälligkeit 

 
(1) Die Heranziehung erfolgt durch Bescheid.  
 
(2) Der Beitrag bzw. die Vorausleistung ist einen Monat nach Bekanntgabe des Heranziehungsbe-

scheides fällig. 
 
(3) Aus dem Heranziehungsbescheid muss die Beitragsermittlung hervorgehen. Übt ein Beitrags-

pflichtiger mehrere verschiedenartige selbstständige Tätigkeiten aus, so ist der Beitrag für jede 
Tätigkeit gesondert zu berechnen oder zu schätzen. 

 
§ 9 

Abschlusszahlung 
 
(1) Auf die Beitragsschuld werden die für den Erhebungszeitraum entrichteten Vorausleistungen 

angerechnet. 
 
(2) Waren die Vorausleistungen höher als der im Bescheid festgesetzte Beitrag, so wird dem Bei-

tragspflichtigen der Unterschiedsbetrag erstattet. 
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§ 10 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur Feststellung 

und Erhebung dieser Abgaben werden die  hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbe-
zogenen Daten gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem 
Niedersächsischen Datenschutzgesetz (NDSG), jeweils in Kraft getreten am 25. Mai 2018, in Ver-
bindung mit § 11 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und den dort ge-
nannten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und verarbeitet. Hierzu zählen der 
Vor- und Zuname des Abgabepflichtigen, dessen Anschrift, sowie Grundstücks- und Grundbuch-
bezeichnungen. 

 
(2) Die Gemeinde darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches und des Melde-

rechts bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Absatz 1 ge-
nannten Zwecke nutzen und sich die Daten von entsprechenden Ämtern aus der Finanz-, Steuer-
, Liegenschafts-, Einwohner- und Grundbuchverwaltung übermitteln lassen, was auch im Wege 
automatisierter Abrufverfahren erfolgen kann, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch die 
Steuerpflichtige/den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 
Abs. 1, Satz 3 AO). 

 
(3) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung nach 

dieser Satzung verarbeitet werden. 
 

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Wer entgegen § 6 Abs. 1 der Gemeinde Dornum die Aufnahme der beitragspflichtigen Tätigkeit 

nicht anzeigt, auf Anforderung die erforderlichen Angaben zur Berechnung des Beitrages oder 
der Vorausleistung nicht, nicht vollständig oder nicht wahrheitsgemäß mitteilt oder die von der 
Gemeinde angeforderten geeigneten Nachweise nicht vorlegt, handelt ordnungswidrig nach § 
18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet werden. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages in der Gemein-

de Dornum (Fremdenverkehrsbeitragssatzung) vom 26.11.2015 außer Kraft. 
 
Dornum, den 6. Dezember 2018 
 
Gemeinde Dornum 
 
Hook 
Bürgermeister 
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Satzung 
zur 1. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 

in der Gemeinde Dornum 
 
Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20.06.2018 (Nds. GVBl.  S. 113) sowie der §§ 2, 4 und 10 des Niedersächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121) hat der Rat der Gemeinde Dor-
num in seiner Sitzung am 06. Dezember 2018 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

§ 9 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Gemeinde Dornum kann zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Steu-

ern im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung personen- und grundstücksbezogene Da-
ten gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Niedersächsi-
schen Datenschutzgesetz (NDSG), jeweils in Kraft getreten am 25. Mai 2018, in Verbindung mit § 
11 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und den dort genannten Bestim-
mungen der Abgabenordnung (AO)insbesondere bei 
 
1. Städte und Gemeinden 
2. dem Finanzamt 
3. dem Amtsgericht – Grundbuchamt 
4. Sozialversicherungsträgern 
5. der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum 
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6. den Energie- und Wasserversorgern 
7. den Einwohnermeldeämtern 
8. den zuständige Abteilungen (Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei) der Gemeinde Dornum 
9. den Vorbesitzern, Vermietern, Eigentümern 
10. anderen Behörden 

erheben. 
 
(2) Die bei den in Absatz 1 genannten Datenquellen vorhandenen personen- oder grundstückbezo-

genen Daten dürfen nur erhoben werden, soweit diese für die Veranlagung zu der Steuer nach 
dieser Satzung erforderlich sind. Eine Weiterverarbeitung der Daten ist nur zum Zweck der Steu-
ererhebung nach dieser Satzung  gestattet.  

 
Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2019 in Kraft. 
 
Dornum, den 06. Dezember 2018 
 
Gemeinde Dornum 
 
Hook 
Bürgermeister 
 

 
Satzung zur 1. Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung im 

Flecken Hage vom 08.12.2014 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 3 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der zur Zeit 
geltenden Fassung hat der Rat des Fleckens Hage in seiner Sitzung am 29.11.2018 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
In § 4 Abs. 1 werden Buchstaben a), b) und c) gestrichen. Die Buchstaben d)-k) werden Buchstaben 
a)-h). 
 

Artikel 2 
 
Der § 8 erhält folgende Neufassung: 
 

Steuererklärung, Mitteilungspflichten 
 
(1) Die in § 2 (1) und (4) genannten Personen sind verpflichtet, innerhalb eines Monats nach der 

Anzeige eine Steuererklärung nach amtlich vorgegebenem Formular abzugeben. 
 
(2) Die in § 2 (1) und (4) genannten Personen sind verpflichtet, der Gemeinde alle für die Steuerer-

hebung erforderlichen Tatbestände (Jahresrohmiete, Einheitswert, Wohnfläche, Art der Nutzung 
etc.) schriftlich mitzuteilen. Das gleiche gilt, wenn sich die für die Steuererhebung relevanten 
Tatbestände ändern. Die Mitteilung ist eigenhändig zu unterschreiben und die gemachten An-
gaben sind zu belegen.  
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(3) Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg 
verspricht, sind auch andere Personen und Firmen, insbesondere Vermieter oder Verpächter 
von Zweitwohnungen und Vermietungsagenturen verpflichtet, der Gemeinde auf Nachfrage die 
für die Steuerfestsetzung relevanten Daten mitzuteilen (§ 11 Kommunalabgabengesetz (NKAG) i. 
V. m. § 93 Abgabenordnung (AO)). 

 
Artikel 3 

 
Der § 9 erhält folgende Neufassung: 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine leichtfertige Abgabenverkürzung (§ 18 Abs. 1 Niedersächsi-

sches Kommunalabgabengesetz (NKAG)) oder Abgabengefährdung (§ 18 Abs. 2 NKAG) vor-
nimmt. 

 
(2) Zuwiderhandlungen gegen die Pflichten nach § 7 oder 8 dieser Satzung sind Ordnungswidrigkei-

ten im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG. 
 
(3) Nach § 18 Abs. 3 NKAG können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 Euro 

geahndet werden. 
 

Artikel 4 
 
Der § 10 erhält folgende Neufassung: 
 

Datenverarbeitung 
 
(1) Die Gemeinde kann zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Zweitwoh-

nungssteuer im Rahmen dieser Satzung personenbezogene und grundstücksbezogene Daten 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. i. V. m. § 10 Abs. 1 und 2 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) er-
heben bei: 

 
a) Städten und Gemeinden (Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt, Bauamt, Finanzverwaltung) 
b) Kurverwaltungen 
c) Sozialversicherungsträgern 
d) Finanzämtern 
e) Grundbuchämtern 
f) Katasterämtern 
g) anderen Behörden 
h) Vorbesitzern, Vermietern, Verpächtern, Eigentümern 
i) Versorgungsunternehmen. 

 
(2) Weitere, bei den in Absatz 1 genannten Datenquellen vorhandene personen- und grundstückbe-

zogene Daten dürfen erhoben werden, soweit sie für die Veranlagung zu der Steuer nach dieser 
Satzung erforderlich sind. Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke 
der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. 

 
Artikel 5 

 
Der vorherige § 10 (Inkrafttreten) wird zu § 11. 
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Artikel 6 
 
Artikel 1 dieser Änderungssatzung tritt zum 01.01.2017, Artikel 2-5 dieser Änderungssatzung treten 
zum 01.01.2019 in Kraft. 
 
 
Hage, den 29.11.2018 
 
Flecken Hage 
 
Der Gemeindedirektor 
Trännapp 
 

 
Satzung zur 1. Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung  

der Gemeinde Halbemond vom 13.11.2014 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 3 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der zur Zeit 
geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Halbemond in seiner Sitzung am 22.11.2018 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
In § 4 Abs. 1 werden Buchstaben a), b) und c) gestrichen. Die Buchstaben d)-k) werden Buchstaben 
a)-h). 
 

Artikel 2 
 
Der § 8 erhält folgende Neufassung: 
 

Steuererklärung, Mitteilungspflichten 
 
(1) Die in § 2 (1) und (4) genannten Personen sind verpflichtet, innerhalb eines Monats nach der 

Anzeige eine Steuererklärung nach amtlich vorgegebenem Formular abzugeben. 
 

(2) Die in § 2 (1) und (4) genannten Personen sind verpflichtet, der Gemeinde alle für die Steuerer-
hebung erforderlichen Tatbestände (Jahresrohmiete, Einheitswert, Wohnfläche, Art der Nutzung 
etc.) schriftlich mitzuteilen. Das gleiche gilt, wenn sich die für die Steuererhebung relevanten 
Tatbestände ändern. Die Mitteilung ist eigenhändig zu unterschreiben und die gemachten An-
gaben sind zu belegen.  

 
(3) Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg 

verspricht, sind auch andere Personen und Firmen, insbesondere Vermieter oder Verpächter 
von Zweitwohnungen und Vermietungsagenturen verpflichtet, der Gemeinde auf Nachfrage die 
für die Steuerfestsetzung relevanten Daten mitzuteilen (§ 11 Kommunalabgabengesetz (NKAG) 
i. V. m. § 93 Abgabenordnung (AO)). 

 
Artikel 3 

 
Der § 9 erhält folgende Neufassung: 
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Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine leichtfertige Abgabenverkürzung (§ 18 Abs. 1 Niedersächsi-

sches Kommunalabgabengesetz (NKAG)) oder Abgabengefährdung (§ 18 Abs. 2 NKAG) vor-
nimmt. 

 
(2) Zuwiderhandlungen gegen die Pflichten nach § 7 oder 8 dieser Satzung sind Ordnungswidrigkei-

ten im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG. 
 

(3) Nach § 18 Abs. 3 NKAG können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 Euro 
geahndet werden. 

 
Artikel 4 

 
Der § 10 erhält folgende Neufassung: 
 

Datenverarbeitung 
 
(1) Die Gemeinde kann zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Zweitwoh-

nungssteuer im Rahmen dieser Satzung personenbezogene und grundstücksbezogene Daten 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. i. V. m. § 10 Abs. 1 und 2 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) er-
heben bei: 

 
a) Städten und Gemeinden (Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt, Bauamt, Finanzverwaltung) 
b) Kurverwaltungen 
c) Sozialversicherungsträgern 
d) Finanzämtern 
e) Grundbuchämtern 
f) Katasterämtern 
g) anderen Behörden 
h) Vorbesitzern, Vermietern, Verpächtern, Eigentümern 
i) Versorgungsunternehmen. 

 
(2) Weitere, bei den in Absatz 1 genannten Datenquellen vorhandene personen- und grundstückbe-

zogene Daten dürfen erhoben werden, soweit sie für die Veranlagung zu der Steuer nach dieser 
Satzung erforderlich sind. Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke 
der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. 

 
Artikel 5 

 
Der vorherige § 10 (Inkrafttreten) wird zu § 11. 
 

Artikel 6 
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft. 
 
Halbemond, den 22.11.2018 
 
Gemeinde Halbemond 
 
Der Gemeindedirektor 
Trännapp 
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7. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
für die Kommunalfriedhöfe in der Gemeinde Krummhörn 

 
Aufgrund der §§ 10und 58 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 
(Nds. GVBl. Seite 113) sowie des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in 
der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. Seite 121) sowie des § 25 der Friedhofssatzung der Gemein-
de Krummhörn vom 25.09.1986 in der Fassung des 3. Nachtrages vom 29.10.2012, hat der Rat der 
Gemeinde Krummhörn in der Sitzung am 28.11.2018 folgende 7. Nachtragssatzung zur Satzung über 
die Erhebung von Friedhofsgebühren für die Kommunalfriedhöfe in der Gemeinde Krummhörn be-
schlossen: 
 
Der Anhang gemäß § 1 Absatz 3 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 

§ 1 
 
Ziffer II des Anhangs erhält folgende Fassung: 
 

II. Unterhaltung der Friedhöfe 
Für die Unterhaltung der Friedhöfe für ein Jahr je Grabstelle 16,98 € 

 
Die Gebühr wird durch Bescheid für 5 Jahre im Voraus erhoben und ist innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe fällig, wenn nicht die Behörde einen späteren Zeitpunkt bestimmt. 
Sie ist für das Jahr des Beginns der Nutzungszeit voll zu entrichten. Das Jahr, in dem die Nut-
zungszeit ausläuft, wird nicht berechnet. 

 
Entstehen Nutzungsrechte innerhalb des obigen 5-Jahres-Zeitraumes, ist die Unterhaltungs-
gebühr anteilig für den Restzeitraum im Voraus gleichzeitig mit der Graberwerbsgebühr fäl-
lig. 

 
§ 2 

 
Der Nachtrag tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
 
Krummhörn, den 06.12.2018  
 
Gemeinde Krummhörn 
 
Der Bürgermeister 
Baumann 
 

 
8. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 

für die Kommunalfriedhöfe in der Gemeinde Krummhörn 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 
(Nds. GVBl. Seite 113) sowie des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in 
der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. Seite 121) sowie des § 25 der Friedhofssatzung der Gemein-
de Krummhörn vom 25.09.1986 in der Fassung des 3. Nachtrages vom 29.10.2012, hat der Rat der 
Gemeinde Krummhörn in der Sitzung am 28.11.2018 folgende 8. Nachtragssatzung zur Satzung über 
die Erhebung von Friedhofsgebühren für die Kommunalfriedhöfe in der Gemeinde Krummhörn be-
schlossen: 
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§ 1 
 
Der Anhang gem. § 1 Absatz 3 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 
 
III. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an anonymen Grabstätten: 
 
 
 1) Anonyme Erdbestattung im Einzelgrab:  573,02 € 
 Die Gebühr beträgt mit Wirkung vom 01.01.2019: 739,34 € 
 
 2) Anonyme Urnenbestattung in Gemeinschaftsgrabstätten: 405,67 € 
 Die Gebühr beträgt mit Wirkung vom 01.01.2019: 558,76 € 
 

§ 2 
 
IV. Graberwerbsgebühr für ein Reihenrasengrab: 573,02 € 
 Die Gebühr beträgt mit Wirkung vom 01.01.2019: 739,34 € 
 

§ 3 
 
V. Graberwerbsgebühr für Kinder bis einschl. 5 Jahre 
 
 Anonyme Erdbestattung und Rasenreihengrab 398,70 € 
 Die Gebühr beträgt mit Wirkung vom 01.01.2019:  509,56 € 
 

§ 4 
 
Der Nachtrag tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
 
Krummhörn, den 06.12.2018  
 
Gemeinde Krummhörn 
 
Der Bürgermeister 
Baumann 
 

 
29. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Südbrookmerland 
 
Aufgrund § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. l S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 2 HochwasserschutzG II vom 30. Juni 2017 (BGBl. l 
S. 2193) wird bekannt gemacht, das der Landkreis Aurich die vom Rat der Gemeinde Südbrookmer-
land am 21.06.2018 in öffentlicher Sitzung festgestellte Flächennutzungsplanänderung Nr. 29 mit 
Schreiben vom 28. November 2018– Az. IV/60.1-2018/09-SBR-29.Änd.-wi – aufgrund von § 6 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt hat. 
 
Der Geltungsbereich der 29. Flächennutzungsplanänderung ist aus dem nachstehenden Übersichts-
plan ersichtlich. 
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Gem. § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) tritt mit der Bekanntmachung die 29. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Südbrookmerland in Kraft. 
 
Die Flächennutzungsplanänderung liegt einschließlich der Begründung und Umweltbericht ab sofort 
zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Südbrookmerland, Westvictorburer Straße 2, 
26624 Südbrookmerland, Zimmer 312 während der Dienststunden unbefristet öffentlich aus. Jeder-
mann kann die Flächennutzungsplanänderung einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen 
(vgl. § 6 Abs. 5 BauGB). 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 
2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Flächennutzungsplanes und nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
 
Südbrookmerland, den 12. Dezember 2018 
 
Gemeinde Südbrookmerland 
 
Der Bürgermeister 
Süßen 



- 647 - 

2. Nachtrag zur Hauptsatzung 
der Samtgemeinde Hage vom 27.10.2011 

 
Aufgrund der §§ 10 und 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Samtgemeinde Hage in seiner Sitzung am 
19. November 2018 folgende Änderung der Hauptsatzung vom 27. Oktober 2011 beschlossen: 
 

I. 
 
Es wird in § 1 (5) die Ziffer 13 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
 
Mitgliedschaftsrechte und Aufgaben von Mitgliedsgemeinden in einem Wasser- und/oder Bodenver-
band. 
 

II. 
 
Der § 4a wird mit Wirkung zum 01.03.2019 wie folgt geändert: 
 

Allgemeine Stellvertreterin/Allgemeiner Stellvertreter 
Neben dem Samtgemeindebürgermeister gehört die/der allgemeine Vertreter/in dem Samtgemein-
deausschuss mit beratender Stimme an.  
 

III. 
 
Dieser 2. Nachtrag tritt mit der Bekanntmachung im amtlichen Verkündungsblatt des Landkreises 
Aurich und der Stadt Emden in Kraft. 
 
Hage, den 19. November 2018 
 
Samtgemeinde Hage 
 
Samtgemeindebürgermeister 
Trännapp 
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